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Information 
nach Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

bei der Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

Verantwortlicher Stadt Grevenbroich  
Am Markt 1 
41515 Grevenbroich 
Telefon: +49 2181 / 608 - 0 
Telefax: +49 2181 / 608 - 212 
E-Mail: info@grevenbroich.de  
Internet: www.grevenbroich.de  

Verantwortlicher Fachbereich 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlicher Fachdienst 
 

Stadtplanung/ Bauordnung 
Ostwall 6 
41515 Grevenbroich 
Frau Dorothea Rendel 
Telefon: +49 2181 / 608 - 444 
Telefax: +49 2181 / 608 - 479 
E-Mail: dorothea.rendel@grevenbroich.de  
 
 
FD 61.2 - Stadtplanung 
Ostwall 6 
41515 Grevenbroich 
Herr Bernd Sprünken 
Telefon: +49 2181 / 608 - 531 
Telefax: +49 2181 / 608 - 479 
E-Mail: bernd.spruenken@grevenbroich.de  
Internet: www.grevenbroich.de 
 

Kontaktdaten 
Datenschutzbeauftragte/r 

Stadt Grevenbroich 
Behördliche/r 
Datenschutzbeauftragte/r  
Am Markt 1 
41515 Grevenbroich 
Telefon: +49 2181 / 608 - 221 
Telefax: +49 2181 / 608 – 8-221 
E-Mail: datenschutz.grevenbroich@grevenbroich.de  
 

Zweck/e der Datenverarbeitung Die Stadt Grevenbroich, Fachdienst Stadtplanung, verarbeitet die 
personenbezogenen Daten zu folgendem/n Zweck/en: 
 
- Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen 
- Erteilung von Gebührenbescheiden 
- Erteilung von Genehmigungen nach DSchG 
- Erteilung von Planauskünften 
- Erteilung von Löschungsbewilligungen 
- Aufstellung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen nach 

BauGB 
- Aufstellung von informellen Planungen (z.B. DIEK) 
- Stellungnahmen zu Beteiligungen anderer Planungsträger 

(Plangenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren) 
- Ausstellung von Flurkartenauszügen 
- Zuteilung von Straßennamen und Hausnummern 
- Durchführung von Umlegungen nach BauGB 
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Rechtsgrundlage/n für die 
Datenverarbeitung 

 
- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Bauordnung NRW (BauO NW) 
- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NW) 
- Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) 
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) 
- Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
- Ordnungsbehördengesetz (OBG) 
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

 
Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern der Daten 

Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen werden 
personenbezogene Daten innerhalb der Beteiligung von Bürgern 
und Trägern öffentlicher Belange erhoben, sofern diese zum 
jeweiligen Planverfahren Stellung beziehen. Die hierdurch 
vorliegenden Personenbezogenen Daten können zur weiteren 
Verarbeitung innerhalb der Stadtverwaltung und ihrer 
Gesellschaften weitergegeben werden. Bei Planverfahren, die 
durch externe Planungsbüros und Gutachter erarbeitet werden, 
sind die Daten auch an diese Dritten weiterzugeben.  
 
Bei der Erteilung von Bescheiden nach DSchG, BauGB (z. B. §§ 
24 ff.), Löschungsbewilligungen können andere Fachabteilungen 
der Stadt Grevenbroich und ihrer Gesellschaften zur 
Stellungnahme herangezogen werden.  
 

Je nach Einzelfall kann eine Beteiligung folgender Empfänger   
erfolgen: 
 
- Rhein-Kreis Neuss 
- Bezirksregierung Düsseldorf 
- Verwaltungsgericht Düsseldorf 
- Oberverwaltungsgericht Münster 
- Amtsgericht Grevenbroich 
- Landesbetrieb Straßenbau NRW 
- Erftverband 
- Landschaftsverband Rheinland 
- Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Rhein-Erft-Kreis 
- Finanzamt Grevenbroich 
- Angrenzer oder Bevollmächtigte 
- Rat der Stadt Grevenbroich (in nichtöffentlicher Sitzung) 
- Interne Weitergabe innerhalb der Stadtverwaltung 

Grevenbroich soweit dies durch Rechtsvorschrift erlaubt ist 
bzw. die Zweckverbindung der Datenerhebung bleibt 
 

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage 
eines sog. „Auftragsbearbeitungsvertrages“ beauftragen, 
geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO 
 

Datenübermittlung an ein 
Drittland oder eine 
internationale Organisation 

 
keine 

Dauer der Speicherung oder 
Kriterien für die Festlegung 
der Speicherdauer 

Informationen zu Bauleitplanverfahren sind dauerhaft 
vorzuhalten. 
 
Ansonsten sind die Regelungen der KGSt-
Aufbewahrungsfristen bzw. Erledigung des Anliegens. Siehe 
Auflistung am Ende der Dokumente zur 
Informationspflicht. 



Seite 3 von 3  

Die gespeicherten Daten werden für die dort genannte 
Dauer aufbewahrt und durch technische und 
organisatorische Maßnahmen gesichert.  
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden nicht mehr  
benötigte Daten gelöscht oder anonymisiert.  
 

Pflicht zur Bereitstellung 
von Daten 

 
Siehe Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Rechte der betroffenen 
Person 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
bestehen folgende Rechte: 
• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten 
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 
• Recht auf Löschung personenbezogener Daten 
• Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 
• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 
• Recht auf Beschwerde bei der 

Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen Kavalleriestr. 2–4 
40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211-38424-0 
Fax: 0211-38424-10 
Email: poststelle@ldi.nrw.de  
Internet: www.ldi.nrw.de 
 

 

mailto:poststelle@ldi.nrw.de
http://www.ldi.nrw.de/

